
Das mit dieser Bescheinigung bezeichnete Wassersportfahrzeug entstammt einer
Serienfabrikation des vorgenannten Fertigungsbecrlebes. Dlese Baureihe unter-
lag regelmafiigen Überprüfungen des Germanischen Lloyd in Hinblick auf die
Einhaltung der Voraussetzungen, unter denen dem Fertigungsbetrieb, dessen
interner Qualitatskontrolle und dessen Werkssachverstandigen die Anerkennung
für die Fertigung des bezeichneten Fahrzeugtyps durch den Germanischen
Lloyd erteilt wurde.

A. Voraussetzungen für die Serienbauüberwachung

1. Der herstellende Betrieb ist bezüglich seiner Ein-
rlchtungen und der Qualiflkation seiner Mitarbeiter
vom Germanischen Lloyd geprüft und zugelassen.

2. Für verwendete Werkstoffe liegen Gütenachwelse in
Form von GL-Zulassungen vor.

3. Der Prototyp wurde klassifiziert.

B. Umfang der Serienbauaufsicht für den Schlffskörper

Die Serienbauüberwachung des Germanischen Lloyd umfafit:

Prüfung aller Bauzeichnungen und erforderlichenfalls
theoretischen Berechnungen.

Prüfung der Ausführung und Bauteilabmessungen der:.
+ Hauptverbande des Schiffskörpers einschlleBüch

Deck, Aufbauten und Querschotte

+ Brennstoff- und Wassertanks
.

+ Krafteinleitungsbereiche am Schlffskörper durch
Masten und das Rigg

+ Befestlgung des Ballastkiels

+ Motorenfundamente

+ Ruder einschlieBllch Schaft und Lagerungen
nebst Ruderantrlebsanlage

+ Prüfung des maschinellen Hlifsantriebs und der
E-Installation

+• Prüfung der Masten, Spieren und des stenenden
Gutes

+• Prüfung der VerschluBelnrichtungen

Anmerkung: Nicht Gegenstand der Prüfungen sind:

Segel und laufendes Gut
Elnrichtungen auf und unter Deck, wie
z.B. Koert-, Wohn- und Heizelnrichtungen
Ausrüstungen und ïoses Inventar

C. Technische Oberwachung nach Fertlgstellung

1. Elne Yacht, die nach dem Verfahren der Senienbauüberwachung
gebaut wurde, unterliegt nach Fertigstellung keinen weiteren
perlodischen Besichtigungen, da ohne besonderen Antrag keine
Klasse erteilt wird und infolgedessen keine Reglsterführung
erfolgt.

D. Technische Betreuung im Rahmen der Klassiflkation

1. Voraüsgesetzt, daö bei Baubeginn eln Klassenantrag vorgelegen
nat, kann eine Yacht, welche im Rahmen der Serienbauüberwach-
ung geprüft werden soll, nach erfolgreicher Durchführung indivi-
dueller Besichtigungen und Erprobungen im Hersteilerwerk in die
Klasse des Germanischen Lloyd aufgenommen werden.

2. Die Erteilung einer Klasse schüeBt die Prüfung aller sicherhelts-
relevanten Bereiche gemafi den Klasslflkations- und Bauvorschrif-
ten des Germanischen Lloyd ein.

Flüssiggas-Anlagen werden durch den Germanischen Lloyd
auf Antrag geprüft.
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